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GALALAXIS: Wenn Welten aufeinandertreffen

1. Grundsätzliches
Lager und Fahrt sind die Höhepunkte des Pfadjahres. Um auch das Landeslager 
GALALAXIS zu einem unvergesslichen und für alle positiven Erlebnis werden zu 
lassen, brauchen wir ein paar Regeln. Grundlage des Landeslagers sind 
gegenseitige Rücksichtnahme und ein respektvoller Umgang miteinander. 
Selbstverständlich halten wir uns an geltendes Recht und Gesetz, insbesondere das 
Jugendschutzgesetz.  Wenn wir uns für die Sauberkeit unseres Platzes einsetzen 
und mit den Einrichtungen sorgsam umgehen, trägt das zum Wohlbefinden aller 
bei!

2. Hausrecht
Das Hausrecht auf dem Lagerplatz hat die Lagerleitung. 

3. Aufsichtspflicht
Die Aufsichtspflicht über die Teilnehmer*innen liegt bei den zuständigen 
Gruppenleiter*innen. Diese sorgen auch für die Einhaltung der Lagerregeln.

4. Ruhezeiten
Ruhezeit ist von 22.00 Uhr bis 7.00 Uhr. Wir alle haben auf dem Landeslager eine 
Verantwortung dafür, dass die Teilnehmer*innen , Mitarbeiter*innen sowie 
Anwohner*innen die Möglichkeit haben, während der Ruhezeit zu schlafen. Es ist 
Aufgabe der jeweiligen Gruppenleiter*innen die Einhaltung der Ruhezeiten 
durchzusetzen. 

5. Ausschank von Alkohol / Aufenthalt in der Pinte
Das Konsumieren von Alkohol ist nur in der Pinte erlaubt. Wir haben auf dem 
Landeslager die Verantwortung mit dem Ausschank und Konsum von Alkohol 
verantwortungsvoll umzugehen. Der Ausschank von Alkohol ist von 22.30 Uhr bis 
02.00 Uhr erlaubt. Alkohol darf nur an den ausgewiesenen Tagen konsumiert 
werden. Es dürfen nur Bier, Wein und Schaumwein ausgeschenkt und getrunken 
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werden. Ein Ausschank von Alkohol an Personen unter 16 Jahren und erkennbar 
Betrunkene oder Personen, die nicht verantwortungsbewusst mit Alkohol 
umgehen, ist von den Ausschenkenden zu unterlassen. Die Landeslagerleitung ist 
berechtigt gesetz- oder lagerregelwidrig mitgebrachten Alkohol an sich zu nehmen 
und zu vernichten. Teilnehmenden unter 16 Jahren ist der Aufenthalt in den Pinte 
bis 22:00 Uhr gestattet. An Tagen ohne Alkoholausschank dürfen diese bis 24.00 
Uhr in der Pinte bleiben.

6. Rauchen
Auf dem Lagerplatz ist das Rauchen ausschließlich in ausgewiesenen Zonen 
erlaubt.

7. Umgang mit Feuer
Auf dem Lagerplatz darf nur in Feuerschalen und nicht in ausgehobenen 
Feuerstellen Feuer gemacht werden. Ein Verkohlen der Grasnarbe ist zu vermeiden. 
Feuer im Wald, am Waldrand und in Schlafzelten ist verboten. Offenes Feuer darf 
nicht unbeaufsichtigt sein. Je nach Waldbrandstufe darf gar kein Feuer gemacht 
werden. 

8. Fahrzeuge auf dem Lager
Das Befahren des Platzes während des Lagers mit privaten Kraftfahrzeugen ist 
nicht gestattet.

9. Rücksichtsvolles Miteinander
Wir gehen rücksichtsvoll miteinander um. Vorfälle, die gegen ein rücksichtsvolles 
Miteinander verstoßen, wie zum Beispiel gefährliche Spiele, Fahnenklau oder 
Pflocken werden nicht geduldet. Die vom VCP erstellten Rechte auf Fahrt und Lager 
sind für alle Teilnehmer*innen und Mitarbeiter*innen verpflichtend.

10. Ausnahmen
Diese Lagerregeln können nicht alle Einzelfälle berücksichtigen. Die Lagerleitung 
kann von diesen Regeln Ausnahmen zulassen oder weitere Regeln bei Bedarf 
festlegen.

11. Verstöße
Verstöße gegen die Landeslagerregeln können nach Entscheidung durch die 
Lagerleitung zum Ausschluss vom Landeslager führen. Straftaten werden zur 
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Anzeige gebracht. Die Lagerleitung behält sich vor einzelne Teilnehmer*innen bei 
Verstößen gegen die Lagerordnung auf eigene Kosten nach Hause zu schicken. Der 
Lagerpreis wird in diesem Fall nicht erstattet.

12. Rücktritt
Wird die Teilnahme vor Beginn des Lagers storniert, wird der Lagerbeitrag nicht 
erstattet. Bricht ein*e Teilnehmer*in selbstverantwortlich das Lager ab, kann der 
Lagerpreis nicht erstattet werden. Ausnahmen hiervon sind im Einzelfall mit der 
Lagerleitung abzuklären.
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